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Sitzung vom 03. Februar 2026  

Beschl. Nr. 2026-22 
9.2.11.1 Statuten, Reglemente 

Finanzen: Pensionskasse der Stadt Adliswil, Liquidation; Übernahme 
Vermögenswerte 

 
 
Ausgangslage 
 
Die Pensionskasse der Stadt Adliswil hat sich per 1. Januar 2023 der BVK Personalvorsorge 
des Kantons Zürich angeschlossen. 
 
Die Veräusserung der Vermögenswerte und die Bewertung der Verpflichtungen haben sich 
aufgrund der Komplexität bis Ende 2025 hingezogen. 
 
Der Verteilplan der freien Mittel wurde von der Aufsicht genehmigt und ist nach einer 
angesetzten Rekursfrist rechtskräftig. 
 
 
Erwägungen 
 
Nach einer 3-jährigen Liquidationszeit soll die Schlussphase der Liquidation eingeleitet 
werden. Die noch wenigen nicht kurzfristig liquidierbaren vorhandenen Vermögenswerte und 
Verpflichtungen sollen der Stadt Adliswil übertragen werden. 
Es handelt sich um folgende Positionen: 

Schuldner Art der Forderung Betrag CHF Fälligkeit 

Eidg. Steuerverwaltung 
Ausländische Steuerbehörden 

Verrechnungssteuer 
Verrechnungssteuer 

18'669.62 
14'000.00 

ca. Ende 2026 
ca. Ende 2026 

Edisun Power Europe AG Obligation 300'000.00 30.11.2026 
Alfa Holdings Issuance PLC Obligation 0.00 abgelaufen1 

TOTAL  332'669.62  

 
  

 
1 unterliegt Sanktionsregime 



Sitzung vom 03. Februar 2026 Seite 2 Beschl. Nr.  2026-22 

 

 

Gläubiger (Schätzungen) Art der Verpflicht. Betrag CHF Fälligkeit 

BDO AG Revisionsarbeiten 7'000.00 Sommer 2026 
BVG- und Stiftungsaufsicht Aufsichtsgebühr 10’000.00 Sommer 2026 
AXA AG Prämien 1'000.00 Sommer 2026 
Handelsregister Löschung 2'000.00 Sommer 2026 
Mercer Schweiz AG PK-Experte 6'000.00 Sommer 2026 

TOTAL  26'000.00  

 
Saldo aus Forderungen und Verpflichtungen  CHF 306’669.62 
 
Dieser Betrag wird der Pensionskasse der Stadt Adliswil in Liquidation zur Weiterleitung an 
die BVK gutgeschrieben.  
 
Bei den vorliegenden Positionen handelt es sich um mittelfristige Anlagen des städtischen 
Haushaltes, welche im Finanzvermögen bilanziert werden. Sie sind nicht erfolgswirksam. 
 
 
 
Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 42 Bst. f der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Von der Pensionskasse der Stadt Adliswil in Liquidation werden Vermögenswerte ins 
Finanzvermögen und Verpflichtungen im Umfang von netto rund CHF 307'000.00 
übernommen. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
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3 Mitteilung an: 
 
3.1 Finanzen und Controlling 
3.2 Pensionskasse der Stadt Adliswil in Liquidation 
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